
         

Checkliste 

 

Erledigungen nach der Bestattung 

 

Nach der Bestattung sollten vom Verstorbenen eingegangene Verträge und 

Verpflichtungen gelöst oder geändert werden, hierfür haben wir Ihnen eine 

Checkliste zusammengestellt. 

-  Termine des Verstorbenen absagen, ggf. Arbeitgeber informieren  

-  Rentenversicherung: Beantragung Witwen- bzw. Witwerrente  

-  Vorlegen der Sterbeurkunde bei der Bank:  

• Auch ohne Erbschein können vom Konto alle Kosten im 

Zusammenhang mit der Bestattung bezahlt werden.  

• Auflösung von Konten und (Dauer-)Aufträgen  

• Sperrung von Bank- und Kreditkarten, Widerruf von 

Einzugsermächtigungen  

• Einlösen oder Überschreiben von Sparverträgen (z. B. Sparbücher, 

Bausparverträge, Wertpapiere, Bürgschaften, Kredite, Darlehens-, 

Leasingverträge), sofern die Erbschaft angetreten wurde und 

Verfügungsbefugnis besteht 

-  Versicherungsansprüche bei privaten Lebens-, Unfall- oder 

Sterbegeldversicherungen geltend machen 

-  Auflösung, Beendigung oder Kündigung von Versicherungen, z. B. 

Haftpflicht-, Hausrat-, KFZ-, Rechtschutz-, Lebensversicherung  

-  Ab- oder Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern Hinweis: 

KFZ-Haftpflicht kann erst danach abgemeldet werden.  

-  Kündigung oder Weiterführung von Mietverträgen, ggf. 

Haushaltsauflösung  

-  Abmeldung des Gas-, Wasser- und Strombezugs sowie Müllabfuhr  



 

 

 

-  Abmeldung von Rundfunk- und Fernsehgeräten: GEZ und private 

Anbieter  

-  Abmeldung des Telefons: Telefon- und Internetanschluss sowie 

Handyvertrag  

-  Abmeldungen online: E-Mail-Konten, Mitgliedschaften, 

Kundenkonten, soziale Netzwerke etc.  

-  Auflösung von Mitgliedschaften bei Vereinen, Organisationen, 

Gewerkschaften etc.  

-  Kündigung von Abonnements: Zeitungen und Zeitschriften  

- Benachrichtigung der behandelnden Ärzte des Verstorbenen  

-  Postnachsendeauftrag an Erben/Bevollmächtigte beauftragen  

-  Evtl. Rückgabe von Pflegebett und Matratze, Rollstuhl, Rollator  

-  Evtl. Grabpflege vertraglich regeln  

-  Das Finanzamt wird automatisch vom Standesamt informiert. Sie 

brauchen sich also nicht um eine Benachrichtigung kümmern. 

 

 


